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Bestimmungen 

1. Der Vorstand bestimmt jedes Jahr die 5 Schiessen, welche für die Rangierung 
verbindlich sind.  

2. Mit der Teilnahme an diesen Schiessen soll die Wettkampferfahrung gefördert 
werden. 

3. Die für die Rangierung zählenden Schiessen müssen zu Beginn der Saison im 
Terminkalender gekennzeichnet sein. 

4. Für die 3 Ranglistenersten Gewehr- und Pistolenschützen stellt der Verein eine 
Gabe (Naturalgabe oder Prämienkarte des Vereins) zur Verfügung. Die Gabe 
wird jedoch nur abgegeben bei mindestens 5 rangierten Schützen 

5. Damit ein Schütze klassiert werden kann, muss er die Standblätter von 
mindestens 4 von diesen 5 Wettkämpfen dem Schützenmeister vorweisen 
können. 

6. Für die Rangierung werden die 4 kleinsten Differenzen zum jeweiligen Maximum 
zusammengezählt. 

7. In den Genuss der 3 Auszeichnungen am Absenden kommen die Teilnehmer mit 
den kleinsten Differenztotalen. 

8. Für das Erstellen der Rangliste sind die amtierenden Ressortleiter Gewehr 300m 
und Ressortleiter Pistole zuständig. 

 

Schlussbestimmungen 

Das vorliegende Reglement 

 ersetzt alle ihm widersprechenden Grundlagen. 

 wurde an der GV vom 22. März 2013 genehmigt und in Kraft gesetzt. 
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